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Technische Mitteilungen; Nachtrag 97

Nachstehend sehen Sie den neuesten Nachtrag des Sammelbandes “Technische Mitteilungen“ mit
der Übersicht über die betroffenen TM. Bitte überarbeiten Sie den Inhalt gemäss nachstehender Liste:

Hinzufügen Entfernen
Inhalt Nummer Seiten Ausgabe Nummer Seiten Ausgabe
Verzeichnis der gültigen Techni- 00.040-00 1-4 09.01.2014 00.040-00 1-4 22.11.2013
schen Mitteilungen
Richtlinie über Eigenbauluftfahr-

02.001 -60 1-5 09.01 .2014 02.001-60 1-4 01 .05.2007zeuge
Handhabung der von den Her
stellern publizierten Instandhal-

02.020-35 1-6 09.01 .2014tungsanweisungen und Betriebs-
zeiten
Verbindlichkeit der von den Her
stellern publizierten

02.020-30 1-4 20.10.2008Betriebszeiten für Triebwerke und
Propeller
Verbindlichkeit von Herstellerun

02.020-90 1-3 01.10.1996terlagen
Kalenderbegrenzte Laufzeiten
von Kolbenmotoren in Motorseg- 15.010-93 1-5 31 .03.1997
lern mit Klapptriebwerken

Bitte tragen Sie den Nachtrag im Verzeichnis (TM-M 00.000-00) ein.
Sollten Sie bezüglich des Nachtrags Fragen haben, wenden Sie sich bitte schriftlich (per E-Mail oder
Brief) an uns.
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